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 Veröffentlicht am 11.10.1977

Norm

ABGB §1162 IIIA

AngG §27 C1

Rechtssatz

Keine Unverzüglichkeit des Ausspruches der Entlassung eines angestellten Mitgesellschafters (wegen Gründung eines

Konkurrenzunternehmens usw), wenn in der Gesellschafterversammlung trotz Kenntnis der Entlassungsgründe zur

Tagesordnung übergegangen und eine Kapitalsaufstockung erörtert und letzterer sogar dazu veranlaßt worden ist,

einer Aufstockung des Stammkapitals zuzustimmen.
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